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Gericht 

OGH 

Entscheidungsdatum 

12.09.1989 

Geschäftszahl 

4Ob557/89 

Norm 

HVG §5; 

Rechtssatz 

Die Annahme von Bestechungsgeldern "Vierter" entspricht weder einem im Geschäftszweig der 
Immobilienmakler bestimmenden Gebrauch noch wäre ein solcher Gebrauch im übrigen, weil im Widerspruch 
zur redlichen Verkehrssitte, beachtlich. 

Entscheidungstexte 

TE OGH   1989/09/12 4  Ob   557/89 

Veröff: RdW 1990,44 
 

Rechtssatznummer 

RS0062521 


